
Satzung

Nur aus steuerlichen Günden notwendige Bestimmungen ohne Berücksichtigung der 
vereinsrechtlichen Vorschriften des BGB.

§1 Der Sri Lanka Welfare (e.V.) mit Sitz in 32425 Minden, Hesterkamp 25, verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Zweck des Vereins ist die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen in Sri Lanka, 
insbesondere von Personen, die durch die aktuelle Flutkatastrophe in Not geraten 
sind. Auch langfristige Ziele sollen verfolgt werden. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch materielle und immaterielle 
Hilfe, Sachspenden, Vereinsbeiträge und persönliches, medizinisches und soziales 
Handeln.

§2 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.

§3 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmässigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§5 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Gemeinde der Christuskirche Todtenhausen, die es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
zu verwenden hat.
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